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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1991

Norm

EO §349 C

Rechtssatz

Das Ansinnen, auch eine beendete Exekution müsse aufgeschoben werden, um den Vermieter an einer

Neuvermietung zu hindern, ist unberechtigt, weil nur bevorstehende Exekutionsschritte aufgeschoben werden

können, ein Anspruch auf Verscha5ung des rechtswidrig entzogenen Bestandgegenstandes jedoch nicht im

Räumungsexekutionsverfahren durchgesetzt werden kann. Nach Beendigung der Exekution kommt auch eine

Exekutionseinstellung nicht mehr in Betracht.
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